
































Sitzung des Ausschusses für Bau, Verkehr & Umwelt – 22. Januar 2025

TOP 8.3.
Beantwortung Fragen zur Flächenentwicklungen 
Geltungsbereich 
Bebauungsplan Nr. 9 "Alte Gärtnerei/MZO"

Amt Planen und Bauen 



Amt Planen und Bauen 

Grundstück Vorbereitung des 

Verwertungsvorschlags

Baufeld 1 (Townhouses) Nr. [ 1 – 4 ]

Baufeld 2 (Townhouses) Nr. [ 1 – 4 ]

Baufeld 3

Grundstück 3a (Villa 1) Nr. [ 1 – 4 ]

Grundstück 3b (Villa 2) Nr. [ 1 – 4 ]

Baufeld 4

Grundstück 4a (Villa 3) Nr. [ 1 – 4 ]

Grundstück 4b (Villa 4) Nr. [ 1 – 4 ]

Grundstück 4c (Villa 5) Nr. [ 1 – 4 ]

Baufeld 5 (Wohn- und Geschäftshaus) Nr. [ 1 – 4 ]

Grundstück 6 (Bildungseinrichtung) n/n
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Entwicklung: Townhouses (Grundstück 1 und 2)
Größe des Grundstücks 1 : ca. 61 x 20 m = 1.220 m² 
Größe des Grundstücks 2: 92 x 20 m = 1.840 m² 

Entwicklung: Binzer Wohnvillen (Grundstück 3 und 4)
Größe des Grundstücks 3 : ca. 4800 m²
Größe des Grundstücks 4: ca. 6700 m²

Entwicklung: Geschäfts- und Wohnhaus (Grundstück 5) 
Größe des Grundstücks 5 : ca. 61 x 20 m = 980m² zur Bebauung 

mit einer Bädervilla bis zu 12 Dauerwohnungen und 4 
Gewerbeeinheiten



Amt Planen und Bauen 

Lösungsvorschläge zur Verwertung:

Nr. 1. Verkauf Grundstücke mit Baurecht (Bestgebotsverfahren) 
relativ geringer Einfluss auf Qualität und Bewirtschaftung, 
kein Einfluss auf Miet- und/oder Verkaufspreis 
 

 Aktueller Bodenrichtwert, 
Mindestverkaufspreis 

Baufeld 1 (Townhouses) 475.800 € 

Baufeld 2 (Townhouses) 717.600 € 

Baufeld 3 (Villa 1-2) 1.872.000 € 

Baufeld 4 (Villa 3-5) 2.613.000 € 

Baufeld 5 (Wohn- und Geschäftshaus) 382.200 € 
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Lösungsvorschläge zur Verwertung:

Nr. 2. Grundstücke in Erbbaupacht  
kein Einfluss auf Qualität und Bewirtschaftung, 
jedoch ermöglicht Erbbaurecht längere Mietpreisbindung (normal: Sozialbindung von 25 Jahren) und 
das Grundstück bleibt in kommunaler Hand. 
 
Nr. 3. Grundstück Bebauung mit Betreibermodell 
Abzahlung Kommune über 25-30 Jahre, durch Mieteinnahmen, danach Übergang in Eigentum 
Aufgabe der Kommune liegt in der Beschaffung der FöMi 
volle Kontrolle über Qualität und Mietpreis, Bewirtschaftung liegt für 25-30 Jahre beim Betreiber 
 
Nr. 4. Grundstück + Entwicklung mit einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft 
danach Übertragung auf Wohnungsverwaltung Binz GmbH 
volle Kontrolle über Qualität, Bewirtschaftung und Mietpreis 



Amt für Planen und Bauen

Nr. 1: Verkauf der Grundstücke I Bestgebotsverfahren

Wenn es zu Veräußerung von Grundstücken kommt, muss anteilig Geld an den Kreis, Land oder Bund abgeführt 
werden? 
Nein.

Kann der Erlös vom Verkauf von Grundstücken oder von Gebäuden in eine zweckgebundene Baugesellschaft überführt 
werden (Vor und Nachteile)?
Grundsätzlich ja, jedoch müssen die Bedingungen verhandelt werden.



Amt für Planen und Bauen

Nr. 2: Grundstücke in Erbbaupacht
Erbbaurecht – wie hoch ist der Pachtzins? 

Derzeit sind das 2-3% vom Bodenrichtwert p.a.
7,80 € - 11,70 € pro m², Townhouses Grundstücksgröße 184 m² = Pacht p.a. 1435,20 € – 2152,80 €

Kann dieser beeinflusst werden und unterschiedlich gestaltet werden, wie z.B. für junge Binzer Familien anders als für 
Zugezogene? Ist eine Ausschreibung für Erbbaupacht Grundstücke möglich und wie sieht ein Auswahlverfahren aus?

Die Bevorzugung von Einheimischen bei der Vergabe von Baugrundstücken durch die Gemeinde ist grundsätzlich 
rechtlich möglich. Zur Konkretisierung des Vergabeermessens kann die Gemeinde Vergaberichtlinien aufstellen. 
Hierbei handelt es sich um ermessenslenkende Verwaltungsvorschriften*, die zu einer Selbstbindung
der Verwaltung führen. Bei der Aufstellung von Vergabekriterien und deren Anwendung genießt die
Gemeinde einen weiten Spielraum. Es ist rechtlich nicht zu beanstanden, wenn sich
eine Gemeinde dabei von dem Ziel leiten lässt, Bedürftige zu fördern und im Rahmen
einer typisierenden Betrachtung Bewerber als nicht bedürftig ansieht, deren Eltern
über Grundbesitz verfügen.

*Die ermessenslenkenden Verwaltungsvorschriften (Ermessensrichtlinien) bestimmen, in welcher Weise von dem der Verwaltung eingeräumten Ermessen Gebrauch gemacht 
werden soll, indem sie Entscheidungsmaßstäbe geben. Sie stellen damit eine einheitliche und gleichmäßige Ermessensausübung sicher.
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Nr. 3: Grundstücke Bebauung mit Betreibermodell

keine Fragen
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Nr. 4: Grundstücke + Entwicklung mit kommunaler Wohnungsbaugesellschaft

Ist Erbbaurecht für die Wohnungsverwaltung möglich (Vorteile und Nachteile)?
Grundsätzlich steht jeder natürlichen und rechtlichen Person frei, miteinander Erbbaurechtsverträge zu schließen. 
Die Gemeinde könnte mit der Wohnungsverwaltung Erbbaurechtsverträge schließen und umgekehrt. Vorteile bzw. 
Nachteile sind am konkreten Fall zu betrachten.

Wann läuft der Bestand Sozialwohnung aus und wann sind Förderungen möglich für einen Neubau in welcher 
geschätzten Höhe?
Es gibt keinen Bestand an Sozialwohnungen, da dieser Begriff gefördertem Wohnraum zugeordnet wird, dessen 
Zweckbindung 15 Jahre oder 25 Jahre hält. Es gibt eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten* (ca. 53 Programme) 
*Die Länder entscheiden innerhalb des für das jeweilige Land geltenden gesetzlichen Rahmens unter Berücksichtigung regionaler Bedarfe über die Ausgestaltung und 
Schwerpunkte der sozialen Wohnraumförderung und sind auch für die Abwicklung der Förderung (Prüfung von Anträgen, Aussprechen von Förderzusagen, Auszahlung) zuständig.

Wohnungsverwaltung selbst bauen- schnellster und billigster Weg mit dementsprechenden Bedingungen?
Wenn entsprechende Voraussetzungen geschaffen und alle erforderlichen Maßnahmen veranlasst sind, um die 
kommunale Wohnungsverwaltung Binz GmbH hinsichtlich Zweck und Gegenstand um die Sparte Projekttätigkeit und 
-entwicklung/Immobilienbewirtschaftung/ Bautätigkeit zu legitimieren, ist das sicher ein guter Weg.
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